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Beitragsordnung 

 

Natur- und Landeskunde für Schleswig-Holstein und Hamburg e. V. erhebt gemäß § 9 seiner 
Satzung Mitgliedsbeiträge, und zwar ausschließlich als Geldbeiträge. 

Höhe der Beiträge 
Der ordentliche Jahresmitgliedsbeitrag beträgt mindestens 50,- Euro, ab 01.01.2024 
mindestens 60,- Euro. 
Empfohlen wird die freiwillige Beitragserhöhung auf 75,- Euro jährlich. 
Schülerinnen und Schüler, Studierende, Referendarinnen und Referendare, Auszubildende 
und vergleichbare Personen zahlen unter Beifügung eines entsprechenden Nachweises die 
Hälfte des Mindestbeitrages. 
Bei gleichlautender Anschrift können Partnerinnen/Partner und Familienmitglieder die Hälfte 
des Mindestbeitrages zahlen; in diesem Falle erhalten sie ein Exemplar der Zeitschrift an die 
gemeinsame Anschrift. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung freigestellt. 
Tauschpartnerinnen und Tauschpartner der Zeitschrift „Natur- und Landeskunde“ sind 
ebenfalls von der Beitragszahlung freigestellt. 

Fälligkeitsfrist und Zahlungsweise 
Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages hat per SEPA-Lastschriftmandat, Gläubiger-ID 
DE77ZZZ00001509649 zu erfolgen. 
Ersatzweise kann die Zahlung des Mitgliedsbeitrages durch Überweisung fristgerecht zum 
31.03. jeden Jahres oder nach Erhalt der Beitragsrechnung erfolgen. 
Wahlweise ist die Zahlung via SEPA-Einzug in vierteljährlichen Teilzahlungen möglich. 
Im Mitgliedsbeitrag ist der Bezug der Zeitschrift „Natur- und Landeskunde“ enthalten. 

Mahnungen 
Geht der geschuldete Betrag durch Überweisung nicht bis zum 31.05. des betreffenden Jahres 
bei der Kassenführung des Vereines ein, erhält das Mitglied eine Zahlungserinnerung. 
Geht danach bis zum 31.07. wiederum keine Zahlung ein, erhält das Mitglied eine 
kostenpflichtige Mahnung, für die eine Bearbeitungsgebühr von 10,- Euro erhoben wird. 
Geht bis zum 30.09. weiterhin keine Zahlung ein, erlischt die Mitgliedschaft ohne weitere 
Benachrichtigung. 
Wenn bis zum 31.07. keine Zahlung verbucht werden kann, wird die Zusendung der Zeitschrift 
eingestellt. 

Beschlossen von der Mitgliederversammlung am 08. Juli 2023 in Rendsburg. 
 


